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1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 08.05.2003. Änderungen infolge des Gesetzes zur Mo-

dernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) durch den HFA am 09.09.2009 
in Tz. 1, 3, 15, 15a und 26. Änderungen durch den HFA zur Anpassung an die im Rahmen des Clarity-
Projekts des IAASB überarbeiteten International Standards on Auditing (ISA) am 09.09.2010 in Tz. 1, 1a, 1b, 
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Einleitung 

1. Anwendungsbereich 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prüfungs-
standard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer unbe-
schadet ihrer Eigenverantwortlichkeit mit den für die Überwachung Verantwortlichen kom-
munizieren.  

Dieser IDW Prüfungsstandard behandelt die Verantwortung des Abschlussprüfers zur Kom-
munikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen im Rahmen einer Abschlussprü-
fung. Obwohl dieser IDW Prüfungsstandard unabhängig von der Führungs- und Überwa-
chungsstruktur oder der Größe eines Unternehmens gilt, gelten besondere Überlegungen für 
die Fälle, in denen alle für die Überwachung Verantwortlichen in das Management des Un-
ternehmens eingebunden sind, sowie für Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. 
§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB (im Folgenden: PIE). In diesem IDW Prüfungsstandard werden 
keine Anforderungen an die Kommunikation des Abschlussprüfers mit dem Management 
oder den Eigentümern eines Unternehmens festgelegt, es sei denn, sie sind auch für eine 
Überwachungsfunktion verantwortlich.  

2 Dieser IDW Prüfungsstandard behandelt die schriftliche und mündliche Kommunikation des 
Abschlussprüfers mit den für die Überwachung Verantwortlichen über den Prüfungsbericht 
hinaus. Die Anforderungen an Aufgaben und Inhalte des Prüfungsberichts ergeben sich aus 
IDW PS 450 n.F.2 und sind nicht Gegenstand dieses IDW Prüfungsstandards. Jedoch enthält 
dieser IDW Prüfungsstandard auch Hinweise auf Sachverhalte, die sowohl Teil der Kommu-
nikation nach diesem IDW Prüfungsstandard als auch Bestandteile des Prüfungsberichts 
sind.  

3 Dieser IDW Prüfungsstandard betrifft Abschlussprüfungen, d.h. Prüfungen von Jahres-, 
Konzern- und Zwischenabschlüssen i.S.d. IDW PS 2003. Er kann jedoch – sofern erforderlich 
unter Anpassung an die jeweiligen Umstände – auch bei Prüfungen anderer vergangen-
heitsorientierter Finanzinformationen anzuwenden sein, wenn die für die Überwachung Ver-
antwortlichen für die Aufsicht über die Aufstellung dieser vergangenheitsorientierten Finanz-
informationen verantwortlich sind.4  

4 Wirtschaftszweigspezifische, z.B. bei der mündlichen Berichterstattung über die Prüfung von 
Kreditinstituten oder Versicherungsunternehmen zu beachtende und sonstige Besonderhei-

                                                 
2  Vgl. hierzu IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 

(IDW PS 450 n.F.) (Stand: 15.09.2017). 
3  IDW Prüfungsstandard: Ziele und allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen 

(IDW PS 200) (Stand: 03.06.2015), Tz. 5. 
4  Vgl. hierzu IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Abschlüssen, die nach Rechnungslegungsgrundsätzen für 

einen speziellen Zweck aufgestellt wurden (IDW PS 480) (Stand: 28.11.2014), Tz. 16, A22 und IDW Prü-
fungsstandard: Prüfung von Finanzaufstellungen oder deren Bestandteilen (IDW PS 490) (Stand: 28.11.2014), 
Tz. 17, A17. 


